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Kurz informiert

▶▶ olg�München
Auskunftspflicht des erben: Der Pflichtteilsberechtigte darf  
die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung verlangen

|� Der�Pflichtteilsberechtigte�kann�vom�Erben�gemäß�§�2314�Abs.�1�BgB�i.V.�
mit�§ 260�Abs.�2�BgB�die�Abgabe�einer�eidesstattlichen�Versicherung�bereits�
dann�verlangen,�wenn�Anhaltspunkte�bestehen,�dass�das�Verzeichnis�nicht�
mit� der� notwendigen� sorgfalt� erstellt� wurde� (olg� München� 18.1.12,� 3� u�
3525/11,�Abruf-nr.�121102).� |

Der� dem� Pflichtteilsberechtigten� auskunftspflichtige� Erbe� erteilte� die� ge-
schuldete�Auskunft�nur�sukzessive�und�auf�immer�neue�Aufforderungen�hin.�
Der� Pflichtteilsberechtigte� forderte� daraufhin� von� dem� Erben� die� Abgabe�
einer��eidesstattlichen�Versicherung.�

PrAxishinweis |� Anhaltspunkte� für� ein� Verzeichnis,� dass� nicht� mit� der� not-
wendigen�sorgfalt�erstellt�wurde,�bestehen�z.B.�bei�lückenhafter�bzw.�zögerlicher�
Auskunftserteilung.

Geschuldete 
Auskunft wurde  
nur scheibchenweise 
erteilt

▶▶ olg�München
Grundbuchamt nur ausnahmsweise nicht an erbschein gebunden

|� liegt�ein�Erbschein�vor,�der�eine�nacherbschaft�nicht�ausweist,�ist�es�dem�
grundbuchamt�wegen�des�legalitätsprinzips�verwehrt,�auf�der�grundlage�
einer�Berichtigungsbewilligung�einen�nacherbenvermerk�einzutragen�(olg�
München�27.2.12,�34�Wx�548/11,�Abruf-nr.�121077).� |

Ein�Erbschein�trägt�die�Vermutung�(§�2365�BgB),�dass�andere�als�die�ange-
führten� Beschränkungen� nicht� bestehen.� Dies� bindet� nach� allgemeinen�
regeln��auch�das�grundbuchamt.�

Eine�Ausnahme�gilt�nur�dann,�wenn�das�grundbuchamt�neue,�vom�nachlass-
gericht�offenbar�nicht�berücksichtigte�tatsachen�kennt,�die�die�ursprüngliche�
oder� nachträgliche� unrichtigkeit� des� Erbscheins� in� irgendeinem� Punkt�
erweist��und�dessen�Einziehung�erwarten�lässt.�Ist�dies�nicht�der�fall�verbie-
tet�das�legalitätsprinzip�dem�grundbuchamt�daran�mitzuwirken,�das�grund-
buch�trotz�erteilter�Bewilligung�durch�die�begehrte�Eintragung�unrichtig�zu�
machen.

PrAxishinweis |� Die� Antragsteller� hatten� argumentiert,� der� nacherben-
vermerk� sei� im� Wege� der� Berichtigungsbewilligung� eintragungsfähig,� da� ein�
Interesse��Dritter�oder�der�Öffentlichkeit�nicht�erkennbar�sei,�das�einen�rechts-
inhaber�(den�grundstückseigentümer)�daran�hindern�könne,�sich�durch�Eintragung��
eines� entsprechenden�� Vermerks� in� der� Verfügung� über� seine� rechte� zu�
beschränken.��Dem�wurde�–�zu�recht�–�unter�Hinweis�auf�das�legalitätsprinzip�
eine�Absage�erteilt.�Der�richtige�Weg�wäre�gewesen,�zunächst�eine�Abänderung�
des�Erbscheins�zu�bewirken.

nacherbschaft im 
erbschein nicht 
ausgewiesen

ein entsprechender 
eintrag im Grund-
buch kann nicht ohne 
weiteres erfolgen


